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Landespolizeiinspektion  Jena
Am   Anger  30  07743   Jena

Frau
████ ████████
███████████████ ████
████████████

- nur  per   E-Mail   an  ████████████████████████████  -

Anträge   nach   dem   Thüringer  Transparenzgesetz  (ThürTG)
Antwortschreiben   der   Landespolizeiinspektion  Jena   zur   Anfragennummer
273664

Sehr  geehrte  Frau   ██████,

am  21.  März  2023  wandten  Sie  sich  per  E-Mail  mit einer   Anfrage  gemäß
dem  Thüringer   Transparenzgesetzes   an  das  Postfach  des  Datenschutzbe-
auftragten  der   Landespolizeiinspektion  (LPI)  Jena.
Entsprechend   Ihrer   Anfrage  zu  Gefahrengebieten  gemäß  5  14   Abs.  1 Nr. 2
des  Thüringer Gesetzes  über  die  Aufgaben und  Befugnisse der  Polizei
(PAG)   im Kalenderjahr  2022  bis   zum  Anfragezeitpunkt  2023   für   das   Stadt-
gebiet Jena   ergeht  nachfolgende Antwort   mit   Stichtag  31.   März   2023.

Vorbemerkung:
Die  Einklassifizierung  eines  Ortes  als  gefährlicher  Ort  im Sinne  des  5  14
Abs.1  Nr.   2  PAG  basiert   auf   rechtlichen   Voraussetzungen.   In Bezug  dessen
ist  diese  immer   temporär.   Für   eine   Ausweisung  von  Gefahrengebieten   (so-
genannte   verrufene  Orte,  kriminogene  Orte,  gefährliche  Orte  etc.)  wird  sei-
tens   der   LP!   Jena,   in Folge  der   Ablehnung  einer   pauschalisierten  Widmung
derartiger Gebiete,  unter  Vemeis  auf  die  rechtskonforme  Abwägung  des
individuellen  Einzelfalls,   vorgenannte   Rechtsauffassung   vertreten.  Demnach
sind  die   Tatbestandsmerkmale   des   5  14   Abs.  1 Nr.   2 PAG  bei   jeder  Einzel-
maßnahme   exklusiv   zu  prüfen.
Eine  Statistik,  zu  welchem  Zeitpunkt  und  über   welche   Zeit   ein  Ort   entspre-
chend   polizeilich  ausgewiesen   ist,  ist  aus  den   vorgenannten   Gründen   grund-
sätzlich  entbehrlich.  Die  Entscheidungskompetenz   obliegt  dem  handelnden
Polizeivollzugsbeamten,  unter  Einbeziehung etwaiger Kriminalitätsphäno-
mene  und   —schwerpunkte.

Zum   Anfragezeitpunkt  gibt  es  keine   zentral  bzw.  behördliche   angeordneten
Orte   bzw.   Gebiete,   welche   als   gefährlicher   Ort   im  Zuständigkeitsbereich   des
Inspektionsdienstes   Jena   einklassifiziert   sind.  Im  Weiteren   wird   auf   die   Vor-
bemerkung  verwiesen.
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lhrle   Ansprechpartnerlin:
Daniel   Müller

Durchwahl:
Telefon   03641  81-1503
Telefax   03641  81-1599

datenschutz.lpi.jena@
polizei.thueringen.de

Ihr   Zeichen:
#273664

Ihre   Nachricht   vom:

21.  März   2023

Unser   Zeichen:

(bitte  bei   Antwort   angeben)
00-1096-07326/23

Jena
26.Juni2023

Landespolizeiinspektion
Jena
Am   Anger 30
07743   Jena
Telefon   03641  81-0
Telefax   03641   81-1599

www.polizei.thueringen.de

Steuernummer   151/144/70020
USt-IdNr.   DE811505490

Bankverbindung:
Landesbank   Hessen-Thüringen
IBAN
DE93   8205   0000   3004   4441   74
BIC
HELADEFFBZO

Datenschutzinformation
Informationen   zur   Verarbeitung Ihrer
Daten   finden   Sie   unter   dem   Link:

www.thueringen.de/th3/polizei/



Weiterführend erbeten Sie eine Auskunft über die durchgeführten Kontrollen

sowie |dentitätsfeststellungen, welche sich auf die Einklassifizierung des

Kontrollortes gemäß 5 14 Abs. 1 Nr. 2 PAG gründen sowie Durchsuchungen

von Personen aufgrund der Rechtsbefugnis gemäß 5 23 Abs. 1 Nr. 2 und Nr.

3 PAG für das gesamte Kalenderjahr 2022 sowie dem laufendem Jahr 2023

bis zum Anfragezeitpunkt.

Eine statistische Erfassung der oben genannten Parameter wird nicht ge-

führt. Vielmehr müsste man allen registrierten Sachverhalten im Anfragezeit-

raum einer Einzelprüfung unterzeihen, um etwaige Rückschlüsse im Kontext

der Fragestellung zu erlangen. Dies wäre jedoch mit einem unverhäitnismä-

ßigen Vemaltungsaufwand verbunden, was mit einer erheblichen Beein-

trächtigung der ordnungsgemäßen Erfüllung der originären Aufgaben ein-

hergehen würde und somit einen Ablehnungsgrund gemäß 512 Abs. 3 Nr. 2

ThürTG darstellt.

Dieser Bescheid ergeht für Sie kostenfrei.

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner

Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Den Widerspruch müssen sie schriftlich

oder zur Niederschrift bei der

Landespolizeiinspektion Jena

Am Anger 30

07743 Jena

einlegen.

Darüber hinaus steht es Ihnen frei, sich jederzeit mit einer Beschwerde an

den Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informati-

onsfreiheit zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Auskunftsrecht

nicht ausreichend gewahrt wurde. Ihr Anliegen richten Sie bitte an:
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Thüringer Beauftragter für den Datenschutz und die lnformationsfreiheit

Häßlerstraße 8

99096 Erfurt

Tel. 0361 — 57 311 2900

Fax 0361 — 57 311 2904

E—Mail poststelle@datenschutz.thueringen.de.

Mit freundlichen Grüßen

Iug- ellwig
.

n
L/
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